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Bildung eines Haupt- und Finanzausschusses 

Organisationseinheit: 

Amt für Zentrale Dienste 
Datum 

04.12.2024 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Groß Stieten (Entscheidung) 18.12.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die Bildung eines Haupt- und Finanzausschusses, 
gemäß § 35 Abs. 1 KV M-V i. V. m § 36 Abs. 2 KV M-V. 
Sachverhalt 
Für eine rechtskonforme Regelung muss die Bildung eines Hauptausschusses nach § 35 
Abs. 1 S. 2 KV M-V von der Gemeindevertretung beschlossen werden. Der Vorsitzende ist 
der Bürgermeister. Die Aufgaben des Hauptausschusses ergeben sich aus § 35 KV M-V. 
 
Der § 36 Abs. 2 KV M-V besagt, dass in jeder Gemeinde ein Finanzausschuss zu bilden ist. 
Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass die Aufgaben des Finanzausschusses vom 
Hauptausschuss wahrgenommen werden sollen.  
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 
Keine 
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